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TextilWirtschaft crossmedia

Bei Crossmedia-Kampagnen werden Kommunikationsmaßnahmen über  
mehrere Werbekanäle und Mediengattungen miteinander verknüpft.  
Denn medienübergreifende Ansprache führt zu spürbaren Synergieeffekten.
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Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: TextilWirtschaft crossmedia bietet Buchungs-
Kombinationen in TextilWirtschaft, TextilWirtschaft online, Newsline TextilWirtschaft today, 
TextilWirtschaft season und TextiWirtschaft international.

Crossmedia-Angebote sind erweiterbar bis hin zu einer Standplatzierung bei einer  
Ausstellung von TW Veranstaltungen oder einer Präsenz in den zahlreichen Sonder- 
publikationen der TextilWirtschaft (z.B. TW Guide IT & Logistik, TW-Sonderheft Young 
Professionals, etc.). 

Fordern Sie uns, wir beraten Sie gerne  
und schnüren Ihr individuelles Crossmedia-Paket!

Die Vorteile Ihrer Crossmedia-  
Kampagne auf einen Blick:

• �Sie steigern die Werbewirkung und 
Leistung Ihrer Kampagne enorm,  
denn Botschaften aus unterschiedlichen 
Quellen verstärken sich gegenseitig.

• �Sie setzen auf den Remindereffekt. 
Z.B. sind rund 94%* der TextilWirtschaft 
online Abonnenten gleichzeitig  
auch Abonnenten der TextilWirtschaft.  
(*Verlagsangabe) 

• �Sie profitieren von den verschiedenen 
Formen des Mediennutzungsverhaltens. 

• �Sie decken alle relevanten Entscheider-
Zielgruppen im Top- und Mittel- 
Management ab, bis hin zu persönlichen 
Kontakten auf TW Veranstaltungen.

• �Sie profitieren als Anzeigenkunde der  
TextilWirtschaft (z.B. bei Online- 
buchungen) von unserem Crossmedia-
Rabatt.

Weitere Informationen  
erhalten Sie bei  
Kristin Ludwig, 
Tel. 0 69/75 95-17 17, 
ludwig@TextilWirtschaft.de
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 Die beliebtesten Arbeitgeber 
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Beispiele erfolgreicher Crossmedia-Kampagnen

Hermes Warehousing Solutions, Hamburg

Print

1/1 Anzeige in TextilWirtschaft,  
Firmenprofil und Anzeige  
im TW Guide IT & Logistik.

Online

Wallpaper auf der Website  
TextilWirtschaft online.

TW Veranstaltung

Standpräsenz auf dem  
Textillogistik-Kongress.

40 | 41
Events | TW crossmedia

Codello Lifestyle-Accessories, Seefeld

Print

2/1 Anzeige in TextilWirtschaft.

Online

Video-Ad in TW TV und 
Wallpaper im Ressort Video  
auf der Website TextilWirtschaft 
online.

TW Veranstaltung

Sponsoring der Konferenz Partner Stores.
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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allge-meinen 
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel 
eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer 
Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.
2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines 
Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines 
Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen 
der ersten Anzeigen abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, 
innerhalb der vereinbarten Frist auch über die im Auftrag ge-
nannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.
3. Die Anzeigenpreise ergeben sich aus der bei Ver- 
tragsabschluss gültigen Anzeigenpreisliste des Verlages. Ändert 
sich der Anzeigentarif nach Vertragsabschluss, ist der Verlag be-
rechtigt, den Preis nach der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
gültigen Preisliste zu berechnen; dies gilt nicht im Geschäfts-
verkehr mit Nichtkaufleuten, sofern zwischen dem Vertragsab-
schluss und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr als 
4 Monate vergangen sind. Werbeagenturen und Werbemittlern 
ist es untersagt, die vom Verlag gewährten Mittlergebühren ganz 
oder teilweise an ihre Auftraggeber weiterzugeben.
4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 
dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlaß dem Verlag zu erstatten. Beruht die Nichter-
füllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages, so 
hat der Auftraggeber keinen Erstattungsanspruch.
5. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-
Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter 
umgerechnet.
6. Aufträge für Anzeigen und andere Werbemittel, die erklär-
termaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten 
Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift ver-
öffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag 
eingehen, daß dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss 
mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht 
auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen 
Rubrik abgedruckt, ohne daß dies der ausdrücklichen Verein-
barung bedarf.
7. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens zwei 
Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. 
Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.
8. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge 

wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des 
Verlages abzulehnen, das selbe gilt, wenn deren Inhalt gegen 
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren 
Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch 
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder 
Vertretern aufgegeben werden. Anzeigenaufträge für andere 
Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Mu-
sters des Werbemittels und deren Billigung bindend. Werbe-
mittel, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Ein-
druck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 
Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unver-
züglich mitgeteilt.
9. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auf-
traggeber verantwortlich. Der Verlag gewährleistet die für den 
belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der 
Verlag unverzüglich Ersatz an.
10. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleser-
lichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der 
Anzeige, der keinen unwesentlichen Fehler darstellt, Anspruch 
auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzei-
ge, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzei-
ge beeinträchtigt wurde. Läßt der Verlag eine ihm für deren 
Veröffentlichung gesetzte angemessene Frist verstreichen oder 
ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auf-
traggeber ein Recht auf Preisminderung oder Rückgängigma-
chung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind insbesondere bei telefonischer Auf-
tragserteilung ausgeschlossen; Schadensersatzansprüche aus 
Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Er-
satz des vorhersehbaren Schadens und der Höhe nach auf das 
für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verle-
gers, seines gesetzlichen Vertreters und seiner Erfüllungsgehil-
fen oder bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zu-
gesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht 
für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen 
Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahr-
lässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden 
bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 
Reklamationen müssen außer bei nicht offensichtlichen Män-
geln innerhalb von 4 Wochen nach Eingang von Rechnung und 
Beleg geltend gemacht werden.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die 
Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei 
der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt 
werden.
12. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so 
wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhö-
he der Berechnung zugrunde gelegt.
13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird 
die Rechnung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffent-
lichung der Anzeige übersandt.
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.
14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie 
die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages 
bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an 
der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berech-
tigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rech-
nungsbeträge abhängig zu machen.
15. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen An-
zeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Beschei-
nigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung 
der Anzeige.
16. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen und 
Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu 
vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.
17. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss 
über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung 
hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der 
ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisli-
ste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage 
oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnitt-
lich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durch-
schnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen 
Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung 
ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigender Mangel, 
wenn sie

bei einer Auflage bis zu 	 50 000 	 Exemplaren 	20 v. H.,
bei einer Auflage bis zu	 100 000 	 Exemplaren 	15 v. H.,
bei einer Auflage bis zu 	 500 000 	 Exemplaren 	10 v. H.,
bei einer Auflage über 	 500 000 	 Exemplaren  	 5 v. H.,
beträgt.
Preisminderungsansprüche sind jedoch ausgeschlossen, wenn 
der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
unter dem Anerbieten, vom Vertrag zurückzutreten, rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat.
18. Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung 
und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf 
Ziffernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weiter-
geleitet. Die Eingänge auf Ziffernanzeigen werden vier Wochen 
aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, 
werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag 
zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann ein-
zelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die 
eingehenden Angebote anstelle und im erklärten Interesse des 
Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN 
A4 überschreiten sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und 
werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und 
Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall ver-
einbart werden, daß der Auftraggeber die dabei entstehenden 
Gebühren/Kosten übernimmt.
19. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung 
an den Auftraggeber zurückgesandt. Bewahrt der Verlag die 
Werbemittel auf, ohne dazu verpflichtet zu sein, so geschieht 
dies maximal für drei Monate.
20. Rabattgutschriften und Rabattnachbelastungen erfolgen 
grundsätzlich erst zum Ende des Insertionsjahres.
21. Platzierungsbestätigungen gelten nur unter Vorbehalt und 
können aus technischen Gründen geändert werden. In solchen 
Fällen kann der Verlag nicht haftbar gemacht werden.
22. Für den Anzeigenauftrag gilt deutsches Recht. Erfüllungsort 
ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand 
der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht 
im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, 
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der 
Sitz des Verlages vereinbart.



Ansprechpartner im Ausland
Belgien und Frankreich 
Anja Eberlein 
Media France Service SNC 
30-32 rue de Chabrol 
75010 Paris, Frankreich 
Tel.	 +33 / (0)1 / 47 70 90 72 
Fax:	 +33 / (0)1 / 47 70 89 90	  
anja.eberlein@mediafranceservice.fr

Griechenland 
Dimitris Koutsoubelis 
c/o Link International 
61A, Apostolopoulou st. 
15231 Chalandri, Griechenland 
Tel.	 +30 / 210 / 6 77 26 40 
Fax:	 +30 / 210 / 6 77 26 70 
info@xlcom.gr + 
gkoutsoubelis@xlcom.gr 

Hong Kong, China + Taiwan 
Jane Singer 
Inside Fashion 
734-738 Kings Road 
Unit 206 Stanhope House 
Quarry Bay, Hong Kong 
Tel.	 +852 / 28 99 25 11 
Fax:	 +852 / 28 10 09 86 
jane@inside-fashion.net

Indien 
Mr. J.S. Malhotra 
MRI Global Media Network 
Annexe II & III, 1/16, West Patel Nagar 
New Delhi 110008, Indien 
Tel.	 +91 / (0)11 / �25 88 03 12 + 

25 88 03 29
Fax:	 +91 / (0)11 / 25 88 20 91 
mri@nda.vsnl.net.in

Italien 
Stefania Navaretti 
Edizioni Ecomarket SpA 
Piazza Pio XI, 1 
20123 Milano, Italien 
Tel.	 +39 / 02 / 8 06 20-212 
Fax:	 +39 / 02 / 8 06 20-333 
s.navaretti@fashionmagazine.it

Pakistan 
Dr. Imran Ahmad 
P.A.C.E. (PVT) LTD 
C 86, Block 2, Clifton 
Karachi-75 600, Pakistan 
Tel.	 +92 / (0)21 / 1 11-11-72 23 
Fax:	 +92 / (0)21 / 5 87 41 62 
imran@pace.com.pk

Polen 
Dorota Mazurek  
UNIT Verlag 
ul. Kierbedzia 4 
00-728 Warschau, Polen 
Tel.	 +48 / (0)22 / 32 01 504 
Fax:	 +48 / (0)22 / 32 01 506 
dmazurek@unit.com.pl

Tschechische Republik 
und Slowakische Republik 
Ivona Matulik 
Ceské a slovenské odborné 
nakladatelství, spol. s.r.o. 
Drtinova 10 
150 00 Praha 5, Tschechien 
Tel. +420 / (0)227 018 477 
Fax: 	+420 / (0)227 018 408	  
matulik-langner@con-praha.cz

Ungarn 
Dr. Anna-Maria Csaba 
DivatMédia GmbH 
Ördögorom lejtö 7/b 
1112 Budapest, Ungarn 
Tel. / Fax: 
	 +36 / (0)1 / 246 – 0786 
info@divatmarketing.com

Anfragen aus dem übrigen Ausland: 
Kristin Ludwig 
Tel.	 +49 / (0)69 / 75 95-17 17 
Fax: 	+49 / (0)69 / 75 95-17 09 
ludwig@TextilWirtschaft.de
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Den Themenplan finden Sie immer aktuell unter:  
www.TextilWirtschaft.de/themenplan
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